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MWafchen, zu hausmwirthichaftlichen Zwecken, Tränfen, Schwenmen und Schöpfen, 
ferner die Gewinnung von Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, Schotter, Steinen 
und Eis, foweit dadurch weder der Wafferlauf und die Ufer gefährdet, noch ein 

fremdes Necht verlegt, noch Jemand ein Schaden zugefügt wird ($ 15 a. a. D.). 
Ssede andere, als die in S$ 15 angegebene Benügung der öffentlichen Ge- 

wäfjer ift nach $ 16 a. a. DO. an die behördliche Genehmigung gebunden.) Oxt, 
Maß und Art der Wafjerbenügung, etwaige bei derjelben einzuhaltende Bedingungen, 
jowie die Bejchränfung auf Zeit unter Vorbehalt des Widerrufs, unterliegen dem 
Ermefjen der politifchen Behörde; die über jede Bewilligung nah S 18 a. a.D. 
auszuftellende Urkunde foll über alle diefe Punkte Auffchluß geben. '°) 

Befondere Vorjcehriften find in den SS 35—38 a. a. D. im Synterefje der 

Wafferverforgung der Gemeinden, Ortjchaften und einzelnen Anfiedelungen für 
die Zwece der Hauswirthichaft und des Feuerlöfchens getroffen. '*) 

Die Verhältniffe der Triebwerke und Stauanlagen find in den SS 17—28 
a. a. DO. näher bejtimmt. Zu berückichtigen tft dabei die Verordnung der Minifter 
für Aderbau, nneres, Juftiz und Handel, betreffend die Form der Staumafje 
und die bei deren Aufftellung zu beobachtenden Vorfichten, welche für die ein- 
zelnen Kronländer, darunter für Schlefien am 20. September 1872 (8. ©. 2. 

Nr. 37) und für Galizien am 9. Juli 1875 (2. ©. B. Nr. 69) exlaffen ift. ) 
Dem Unternehmer von Bewäfjerungsanlagen, jowie von Triebwerken und 

Stauanlagen von überwiegend volfswirthichaftlicher Bedeutung find durch & 31 
a. a. D. gewifje Zwangsrechte eingeräumt, auch haben fich nach den SS 48, 49 
a. a. DO. die Grund- und Uferbefiger im Intereffe von Schuß-, Uferregulirungs-, 
Entwäfjerungs- und anderen Bauten, welche dem Gemeinwohl dienen, eine Reihe 
von Eigenthumsbejchränfungen, unter Umftänden auch die Entziehung des Eigen- 
thums, gefallen zu lajjen. In allen Fällen ift Entjchädigung zu gewähren. 

- 6, Sonftige Aufgaben der Wafjerverwaltung. 

Zur Ausführung von Wafjerbauten, welche den Schuß von Grumdeigenthum 
oder die Negulivung des Laufes eines Gewäljers bezwecen, ferner zu Ent- 
wäjjerungs- und Bewäfjerungsanlagen, können entweder durch freie Mebereinkunft 
oder auf Grund von Mehrheitsbejchlüffen der Betheiligten durch Verfügung der 
zuftändigen Verwaltungsbehörde Wafjergenoffenfchaften gebildet werden (8 20 
R. ©. vom 30. Mai 1869). Die näheren Beltimmungen über die Bildung 
diejer Genofjenfchaften enthalten die SS 52—55, über ihre Organifation die 
SS 56—60, über die Haftungspflicht für genoffenfchaftliche Anlagen S 61, über 
Eintritt und Austritt der Mitglieder die SS 62 und 63, über die Auflöjung 
der Genofjenjchaft $ 64, über die Koftenvertheilung die SS 65-67 und über 
die Einhebung rücjtändiger Genofjenjchaftsbeiträge $ 68 der Landesgejeße. 

12) Veyrer a.a.D. ©. 199 flgd. 
125) Veyrer a. a. D. ©. 286 flgd. 
1) Veyrer a. a. D. ©. 330 flgp. 

) Abg. bei Peyrer a. a. D. ©. 266 flgd. Siehe auch dafelbit S. 207 flgd.
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Die Uferbefiger find zur Duldung bejtehender Leinpfade verpflichtet und 

fönnen nur dann eine Entfchädigung beanfpruchen, wenn für die Erhaltung der- 
jelben ein hierzu noch nicht verwendeter Theil ihres Grumdftüces in Anspruch 
genommen wird, oder wenn fie Grund und Boden für die Herftellung neuer 
Leinpfade hergeben müfjen. !°) 

Brücden und Stege bilden einen Beftandtheil der Straßen und Wege, zu 
deren Verbindung fie dienen. Fir ihre Herftellung und Erhaltung find dem- 
gemäß die Gefege über NeichS>, Landes, Bezirks- und Gemeindeitraßen, fowie die 

Wegeordnungen maßgebend. Soweit derartige Bauwerke indefjen einen Einfluß 
auf die Gewäfjer äußern, find die politifchen Behörden befugt, auch aus dem 
Gefichtspunfte des Wafjerrechts eine Einwirkung auf ihren Bau und ihre Unter- 

haltung zu üben. '7) 

7. Waffer und Wald. 

sn Defterreich werden den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 (R. ©. B. Nr. 250) und durch) das Gefeß vom 30. Juni 

1884, betreffend Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von Gebirgswäfjern 
(R. ©. B. Ver. 117) weitgehende Befchränfungen und Verpflichtungen auferlegt. 
Snsbejondere ermöglicht das Teßterwähnte Gefeh eine Einwirkung der Staats- 

behörden auf die Bewirthichaftung der betreffenden Wälder und regelt die Ver- 
bauung der Wildbäche. inige Angaben über die Wildbachverbauungen im 
Weichjelgebiet find auf S. 350 und etwas ausführlicher im Bd. III ©. 56, 129, 

202, 264, 360 und 386 mitgetheilt. 

NM. Berhältniffe in Hußland. 

Das Wafferrecht ift in den hier in Betracht Fommenden Theilen des 
Nuffischen Neiches niemals geregelt worden, die Fürforge für die Wafjerwirth- 
chaft, jowie für die Landwirthichaft ijt erjt nach Errichtung des Domänen- 

Mintjteriums im Jahre 1837 von diefem in Angriff genommen und hat fich bisher 
hauptjächlich auf Anregungen aller Art bejichränkt, zu denen auch die Gründung 

von landwirthichaftlichen Vereinen und die Gewährung von Unterftügungen bei 
der Anpflanzung von Wäldern in waldlofen Gegenden gehört. Eine weiter- 

gehende Einwirkung im Wege der Gejeggebung hat der Staat nur auf die Ver: 
waltung der Heilquellen (Gef. v. 19. Februar 1885) und die Waldwirthichaft 
(Waldjchuggejeg vom 4. April 1888) geübt. !) 

Eine gejegliche Unterhaltungspflicht binfichtlich der Gemäffer befteht im 
Allgemeinen nicht, die Kanäle werden von der Zentralvegierung verwaltet. Die 
Anordnungen Hinfichtlich der Negulivung von Flüffen oder Flußtheilen ergehen 

1) 8 8 de8 R. ©. und Peyrer a. a. DO. ©. 156 flgd. 
17) BVeyrer a.a.D. ©. 215 flgd. Vergl. auch $ 32 der Landesgefege und Peyrer 

a.0.D. ©. 326. 
1) Engelmann, „Das Staatsrecht des Nuffiichen Neiches”’. Freiburg 1839. v. Urs 

nold, „Nußlands Wald“. Berlin 1893.


